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BESTEUERUNG VON GRENZÜBERSCHREITENDEN INTERNET-

DIENSTLEISTUNGEN IN RUSSLAND 

 

Am 1. Januar 2019 tritt das Föderale Gesetz vom 27.11.2017 Nr. 335-FG1 in Kraft, 

welches Änderungen in Art. 174.2 des Steuergesetzbuches Russlands (im Folgenden 

„StGB RF“) einführt. Dieser Artikel legt Besonderheiten der Berechnung und Bezah-

lung der MwSt für die Erbringung von Dienstleistungen in elektronischer Form in 

Russland durch ausländische Unternehmen (so genannte „Google-Steuer“) fest. So 

müssen ausländische Unternehmen bei der Bereitstellung von in Art. 174.2 Abs. 1 

StGB RF angegebenen Services die MwSt an den russischen Haushalt abführen sowie 

eine MwSt-Erklärung an die Steuerbehörde einreichen. Dafür müssen sie dort ange-

meldet sein.  

 

Derzeit sind bei der russischen Steuerbehörde nur jene Gesellschaften angemeldet, 

die ihre Dienstleistungen in elektronischer Form natürlichen Personen anbieten. Ab 

2019 müssen auch ausländische Gesellschaften, die ihre Dienstleistungen juristischen 

Personen und Einzelunternehmern bereitstellen, einen Anmeldeantrag an die russi-

sche Steuerbehörde vorlegen sowie die MwSt bezahlen.  

 

Wir möchten explizit darauf hinweisen, dass diese Neuregelung auch ausländische 

Muttergesellschaften betrifft, welche für ihre Tochterunternehmen in Russland 

Dienstleistungen in elektronischer Form erbringen wie z.B. durch die zentrale Bereit-

stellung von IT und Kostenverrechnung über einen Dienstleistungsvertrag. Demzu-

folge müssen auch sie sich hierfür bei der russischen Steuerbehörde anmelden und in 

Zukunft Steuererklärungen abgeben. 

 

Unter Erbringung von elektronischen Dienstleistungen wird gemäß Art. 174.2 Abs. 1 

StGB RF die Erbringung von Dienstleistungen über das Internet verstanden. Dazu 

gehören u.a. Gewährung von Rechten auf Zugang zu Programmen, PC-Spielen, elekt-

ronischen Büchern, Musikstücken, graphischen Abbildungen und Videos über das 

Internet, Bereitstellung von Werbungsservices sowie Dienstleistungen für die Plat-

zierung kommerzieller Angebote und Unterstützung von elektronischen Ressourcen 

im Internet, Gewährung von Domainnamen, etc. 

 

Zu solchen Dienstleistungen wird aber der Vertrieb von im Internet bestellten Waren 

nicht gezählt, wenn deren Lieferung ohne Internetnutzung erfolgt, wie auch der 

Vertrieb von PC-Spielen und anderen Programmen auf materiellen Trägern, E-Mail-

Beratungs- und Internetzugangsservices. 

 

Es sei beachtet, dass die russische Steuerbehörde berechtigt ist, die steuerliche An-

meldung jedes ausländischen Unternehmens zu widerrufen, falls sie entdeckt, dass 

falsche Daten im Antrag auf die steuerliche Anmeldung angegeben wurden, falls die 

MwSt innerhalb von 12 Monaten nicht bezahlt wird sowie falls die MwSt-Erklärung 

nicht innerhalb von 6 Monaten vorgelegt wird. 

                                                        
1 S.: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283495/  
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Unsere Dienstleistungen: 

 Überprüfung der Notwendigkeit der steuerlichen Anmeldung 

 Unterstützung bei der Anmeldung bei der russischen Steuerbehörde 

 Unterstützung bei der Erstellung der Steuererklärung 
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